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säthsisthe Herzogsgewalt der Billunger und ihrer Nathfolger, um deren Deu­
tung sith die Forsthung seit G.Steindorff und L. Weiland wiederholt bemüht 
hat, kann nitht als Summierung von Grafsthafts-, Vogtei- und Besitzrethten mit 
entsprethend besthränkter Wirksamkeit aufgefaßt werden, wie es zuletzt 
R. Hildebrand und H. J. Freytag mit freilith sehr untersthiedlither Akzentuierung 
getan haben; H. glaubt sie vielmehr aus der im Sinne der säthsisthen Tradition 
(dux = Heerführer) und nitht markgräflith zu verstehenden Stellung des 
princeps militiae, die Hermann Billung 936 für Engern und Westfalen ver­
liehen worden sei, ableiten und im billungisthen Herzogtum deshalb einen 
,.militäristhen Kommandobezirk" (S. 88) sehen zu können, in dem der Herzog 
freilith außerhalb seines engeren Mathtbereiths nur eine Art Sthiedsgeritht 
gegenüber den Großen und die militäristhe Befehlsgewalt besaß. Eine Inten­
sivierung der Herzogsgewalt bewirkten erst die Landfriedensbewegung, die 
durth sie hervorgerufene Umbildung der Gogerithte und die teilweise ge­
wonnene Hoheit über die Gogerithte im 12. Jh.; aber Westfalen wurde von 
diesen Neuerungen kaum erfaßt. Diese Angaben werden genügend deutlith 
mathen, daß H. viele oft behandelte Fragen der älteren deutsthen Verfassungs­
gesthithte neu durthdacht hat und gestützt auf eine ihresglei<hen suchende 
Quellenkenntnis Antworten vorträgt, deren betonter Gegensatz zu maßgeb­
lichen Auffassungen der letzten Jahrzehnte für die weitere Diskussion zweifellos 
ebenso förderlith wie rithtungweisend sein wird. Die meisterhaft verdichtete, 
gedanken- und problemreime Darstellung matht uns freilith auth s<hmerzlith 
bewußt, welthen Verlust die westfälische Gesthithtsforsthung durth den plötz­
lithen Tod Albert Hömbergs erlitten hat; sie wird ihm ein bleibendes Denkmal 
setzen. N. Kamp. 

Helmut W i e s e m e y e r, Die Gründung der Abtei Corvey im· Lithte der 
Translatio Sancti Viti, Westf. Zs. 112 (1962) 245-274.- Nath dem Untertitel 
"Interpretation einer mittellateinisthen Quelle aus dem 9. Jh.", aber darüber 
hinaus eine ausgewogene und umsi<htige Darstellung der Gründungsgesthithte 
Corveys im engeren Sinne, die sith mit Gewinn auth topographisther und 
siedlungskundlither Forsthungsergebnisse bedient. Erstheint gleithzeitig in fran­
zösisther Übersetzung zusammen mit einem weiteren Aufsatz des gleithen Vf.: 
Corbie et le developpement de l'ecole monastique de Corvey du JXe au 
XIIe siede, in: Corbie, Abbaye Royale, Volume du XIIJe Centenaire, Lilie 
1963 (S. 105-133 bzw. 211-222). N. Kamp. 

Charles d 'E s z 1 a r y, Les incursions hongroises en F rance a 1' epoque 
carolingienne, Sthweiz. Zs. f. Gesch. 12 (1962) 63-78, sucht die ungarischen 
Einfälle vom Odium der reinen Raubzüge zu befreien und sieht hinter ihnen 
das politische Ziel, sith zum Sthutz vor ihren Gegnern im Osten im Westen 
festzusetzen. Eine solthe gerethtere Beurteilung ist den Ungarn in letzter Zeit 
auth anderswo zuteil geworden, etwa was ihr· freundsthafl:lithes Verhältnis zu 
Bayern betriffi:: Zs. für bayer. Landesgesth. 17 (1954) 218ff. (die von E. 
angeführte Eheverbindung gehört allerdings in den Bereith der Legende). 
Freilith sollte man nun auth nitht bei einer solthen objektiveren Betrathtung 
das Pendel zu weit nath der anderen Seite aussthlagen lassen; die Behauptung, 
es ·existiere ,.aucun recit relatant Ia mort de quelqu'un qui n'aurait pas 
resiste", wird do<h bereits durth den Tod der hl. Wiborada widerlegt. K. R. 

Helmut Be um an n, Das Kaisertum Ottos d. Gr., Ein Rüdtblick nath 
tausend Jahren, HZ. 195 (1962) 529-573. - In dieser Erweiterung eines 
Festvortrages vor dem Konstanzer Arbeitskreis für ma. Gesthithte beleu<htet 

18• 




